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1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 29.09.2006 

 

Die Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und 

Jugendangelegenheiten vom 29.09.2006 lag in der Sitzung auf und wurde genehmigt. 

 

 

Ferienprogramm 

 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung. 

 

 

Kinder- und Jugendpolitischer Zirkel 

(Antrag der CSU-Fraktion vom 28.09.2006) 

 

Der Ausschuss schließt sich dem Vorschlag der Verwaltung an. 

 

 

Kinderbetreuungsbericht 

(Tagespflege, Krippen, Kindergärten, Horte, Ganztagsbetreuung, Mittagsbetreuung) 

 

Protokollnotiz: 

Jährlicher Bericht wird gewünscht, der auch die „Netze für Kinder“ und eine prozentuale 

Darstellung beinhaltet. 

 

 

Änderung der Satzung über die Benutzung der städt. Kindertagesstätten 

 

Der Ausschuss für  Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat 

gem.  

§ 5 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt folgenden Beschluss: 

 

Der Stadtrat beschließt folgende Änderungssatzung über die Benutzung der städt. 

Kindertageseinrichtungen: 
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6) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

 

Die Stadt Fürth erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 

797), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2004 (GVBl. S. 272) folgende 

Änderungssatzung über die Benutzung der städt. Kindertageseinrichtungen: 

 

§ 11 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Das Benutzungsverhältnis kann beiderseits jeweils nur zum 30.04., 31.08. und 31.12. 

eines Jahres unter Einhaltung folgender Fristen beendet werden: 

spätestens am 31.12. zum 30.04. 

spätestens am 30.04. zum 31.08. 

spätestens am 31.08. zum 31.12. 

Ausnahmen von den Kündigungsfristen sind in begründeten Härtefällen möglich. 

Hierüber entscheidet das Jugendamt. 

 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 entfällt. 

 

§ 11 Abs. 1 Satz 3 wird Satz 2. 

 

 

Art. 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Fürth in 

Kraft. 

 

 

Amtsbudget Jugendamt 

Quartalsbericht II/2006 

 

Vom Quartalsbericht wurde Kenntnis genommen. 
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7) 

 

 

 

 

 

8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) 

 

 

 

 

10) 

 

Sonderbudget 51500 

(Erzieherische Hilfen) 

 

Vom Bericht der Verwaltung wurde Kenntnis genommen. 

 

 

Krippenplätze 

Antrag des Humanistischen Verbands Deutschland e.V. auf Investitionskostenförderung 

 

Aufgrund des noch bestehenden Bedarfs an Krippenplätzen wird der Antrag des 

Humanistischen Verbands Deutschland e.V. auf Investitionskostenförderung gem. Art. 

27 BayKiBiG in Höhe von 2/3 der förderfähigen Kosten plus 50 % der Differenz 

zwischen der gesetzlichen Förderung und den förderfähigen Kosten befürwortet und 

dem Stadtrat die Finanzierung aus dem Mandantenhaushalt empfohlen. 

Förderhöchstgrenze sind jedoch die tatsächlich anfallenden Kosten. 

 

 

Spielhaus plus 

Sachstandsbericht 

 

Vom Sachstandsbericht der Verwaltung wurde Kenntnis genommen. 

 

 

Bündnis für Familie 

 

Die Broschüre „Familienfreundliches Fürth“ wurden den Ausschussmitgliedern 

ausgehändigt. 

 

 

Ende der Sitzung: 16.10 Uhr 

 

Fürth, 27.11.2006 
Der Vorsitzende 
 
 
Hartmut Träger 
Bürgermeister 
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